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Bundesrats-Drucksache: 644/25 

Im Rahmen seines Auftrags zur Überprüfung von Gesetzentwürfen und Verordnungen der 
Bundesregierung auf Vereinbarkeit mit der nationalen Nachhaltigkeitsstrategie hat sich der 
Parlamentarische Beirat für nachhaltige Entwicklung und Zukunftsfragen gemäß 
Einsetzungsantrag (BT-Drs. 21/571) in seiner 10. Sitzung am 14. Januar 2026 mit dem Entwurf 
eines Gesetzes zur Digitalisierung des Vollzugs von Immobilienverträgen, der gerichtlichen 
Genehmigungen von notariellen Rechtsgeschäften und der steuerlichen Anzeigen der Notare
(BR-Drs. 644/25) befasst. 

In der Begründung des Gesetzentwurfs wurden zur Nachhaltigkeit folgende Aussagen 
getroffen: 

„Der Entwurf steht im Einklang mit den Leitgedanken der Bundesregierung zur nachhaltigen 
Entwicklung im Sinne der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie, die der Umsetzung der Agenda 
2030 für nachhaltige Entwicklung dient. 

Indem der Entwurf Digitalisierung im Bereich des Vollzugs von Immobilienverträgen, der 
gerichtlichen Genehmigung notarieller Rechtsgeschäfte und der Erfüllung steuerlicher 
Anzeigepflichten ermöglicht, Verwaltungsaufwand reduziert und Verfahren vereinfacht, leistet 
er einen Beitrag zu SDG 16 „Friedliche und inklusive Gesellschaften für eine nachhaltige 
Entwicklung fördern, allen Menschen Zugang zur Justiz ermöglichen und leistungsfähige, 
rechenschaftspflichtige und inklusive Institutionen auf allen Ebenen aufbauen“, insbesondere 
zu den Zielvorgaben 16.3 und 16.6, den gleichberechtigten Zugang aller zur Justiz zu 
gewährleisten und „Leistungsfähige, rechenschaftspflichtige und transparente Institutionen auf 
allen Ebenen aufbauen“. Indem der Entwurf die effektive Bekämpfung von Geldwäsche und 
Terrorismusfinanzierung erleichtert, leistet er einen Beitrag zur Erreichung von Zielvorgabe 
16.4 „Bis 2030 illegale Finanz- und Waffenströme deutlich verringern, die Wiedererlangung 
und Rückgabe gestohlener Vermögenswerte verstärken und alle Formen der organisierten 
Kriminalität bekämpfen“. 

Indem der Entwurf einen rein elektronischen Datenaustausch zwischen Notarinnen und 
Notaren und den beteiligten Stellen ermöglicht, leistet er gleichzeitig einen Beitrag zur 
Digitalisierung und damit zu SDG 9 „Eine widerstandsfähige Infrastruktur aufbauen, inklusive 
und nachhaltige Industrialisierung fördern und Innovationen unterstützen“. Dieses 
Nachhaltigkeitsziel verlangt mit seiner Zielvorgabe 9.1, eine hochwertige, verlässliche, 
nachhaltige und widerstandsfähige Infrastruktur aufzubauen und dabei den Schwerpunkt auf 
einen erschwinglichen und gleichberechtigten Zugang für alle zu legen. Der Entwurf fördert 
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Gutachtliche Stellungnahme, hier: keine Prüfbitte 
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die Erreichung dieser Zielvorgabe, indem er insbesondere sichere und zeitnahe Eintragungen 
in das Grundbuch ermöglicht, die der Wahrheit und Klarheit des Grundbuchs dienen. 

Der Entwurf folgt damit den Nachhaltigkeitsprinzipien der DNS „(1.) Nachhaltige Entwicklung 
als Leitprinzip konsequent in allen Bereichen und bei allen Entscheidungen anwenden“, „(5.) 
Sozialen Zusammenhalt in einer offenen Gesellschaft wahren und verbessern“ und „(6.) 
Bildung, Wissenschaft und Innovation als Treiber einer nachhaltigen Entwicklung nutzen“.“ 

Bewertung durch den Parlamentarischen Beirat für nachhaltige Entwicklung und 
Zukunftsfragen: 

Der Parlamentarische Beirat für nachhaltige Entwicklung und Zukunftsfragen stellt fest, dass 
die Bundesregierung die Nachhaltigkeitsprüfungsbewertung im Rahmen der 
Gesetzesfolgenabschätzung durchgeführt hat, indem die Bundesregierung die 
Nachhaltigkeitsziele, die mit dem Gesetzentwurf im Zusammenhang stehen, konkret 
herausarbeitet.  

Der Gesetzentwurf leistet einen Beitrag zur Erreichung des Nachhaltigkeitsziels SDG 16 
„Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen“. Dieses Nachhaltigkeitsziel wird dadurch 
erreicht werden, indem durch die Regelungen des Gesetzesvorhabens die Unterziele 16.3 
„Rechtsstaatlichkeit und gleichberechtigter Zugang zur Justiz“, 16.6 „Effektive und 
transparente Institutionen“ und 16.4 „Organisierte Kriminalität und illegale Finanz- und 
Waffenströme bekämpfen“ der UN-Agenda 2030 der UN-Agenda 2030 fördern.  

Darüber hinaus leistet der Gesetzentwurf einen Beitrag zur Erreichung des Nachhaltigkeitsziels 
SDG 9 „Industrie, Innovation und Infrastruktur“. Die Erreichung des Nachhaltigkeitsziel SDG 9 
wird dadurch möglich, indem das Unterziel 9.1 „Nachhaltige, inklusive und widerstandsfähige 
Infrastruktur aufbauen“ durch den Gesetzentwurf ebenfalls verfolgt wird. 

Außerdem berücksichtigt der Gesetzentwurf die Leitprinzipien der Deutschen 
Nachhaltigkeitsstrategie „(1) Nachhaltige Entwicklung als Leitprinzip konsequent in allen 
Bereichen und bei allen Entscheidungen anwenden“, „(5) Sozialen Zusammenhalt in einer 
offenen Gesellschaft wahren und verbessern“ und „(6) Bildung, Wissenschaft und Innovation 
als Treiber einer nachhaltigen Entwicklung nutzen“. 

Daher sind die Ausführungen der Bundesregierung im Rahmen der Nachhaltigkeitsprüfung 
nicht zu beanstanden. 

Eine Prüfbitte ist daher nicht erforderlich. 

Berlin, 14. Januar 2026 

Volker Mayer-Lay, MdB
Berichterstatter

 Dr. Rainer Kraft, MdB 
Berichterstatter


